


18 Die Steuerfahndung kam in einem Aktenvermerk vom ... zu folgenden vorläufigen Feststellungen: Die "Listen" sowie ... Mitgliederakten
seien gesichtet worden. Aus etlichen Akten würden sich Hinweise auf durch Mitglieder in Aussicht gestellte bzw. geleistete
Spendenzahlungen ergeben, die im Zusammenhang mit einer Aufnahme als Mitglied stehen könnten. In den Akten sei ein wiederholt
auftretender Vermerk des Vorstands B... mit dem Wortlaut "freiwillige Spende 20.000 € über mehrere Jahre verteilbar 5 Jahre
beginnend ..." vorhanden gewesen. Aus der wesentlichen Mehrzahl der vorliegenden Mitgliederakten seien aber keine Hinweise auf
(geplante) Spendenzahlungen o.ä. hervorgegangen. Neben den in vielen Fällen nicht kongruenten, vermeintlichen Spendenzusagen
und den als tatsächlich gezahlt notierten Beträgen gemäß der "Listen" sei nach dem Vermerk festzuhalten, dass die Bezeichnung einer
(avisierten) Spende eines Neumitglieds als zusätzliche bzw. verdeckte Aufnahmegebühr nicht habe festgestellt werden können.

19 [von einer Veröffentlichung wird aus Gründen des Steuergeheimnisses abgesehen]
20 Konkrete Nachweise über eine bereits jahrelang von den Verantwortlichen des Klägers verlangte "Eintrittsspende" würden sich aus den

Unterlagen aber nicht ergeben. Eine Verpflichtung zur Zahlung einer Spende als verdeckte Aufnahmegebühr ergebe sich aus den
"Listen" grundsätzlich nicht. Da keine Anhaltspunkte für eine Nichterfassung von Einnahmen seitens des Klägers bestünden, sei davon
auszugehen, dass die zugesagten Beträge demnach nicht annähernd gezahlt worden seien. Eine beitragsersetzende Funktion dürfte
schon deshalb nicht gegeben sein, weil das Spendenaufkommen im Regelfall nur 20-30 % der Beiträge, Umlagen und
Aufnahmegebühren ausgemacht habe. Unter dem Vorsitz von E... sei der Anteil in den Jahren 2010 bis 2012 auf unter 10 % gefallen.

21 Der Beklagte änderte dennoch auch für die Streitjahre 2004 bis 2009 die Steuerfestsetzungen durch Bescheide vom 16. Dezember
2015 wie folgt:

22 [von einer Veröffentlichung wird aus Gründen des Steuergeheimnisses abgesehen]
23 Auch hier ging der Beklagte von einer 10-jährigen Festsetzungsverjährung sowie einer Änderungsmöglichkeit nach § 173 Abs. 1 Nr. 1

AO aus. Sämtliche Spenden und sonstigen Erträge erfasste der Beklagte für Zwecke der Änderungsbescheide als gewerbliche
Einkünfte bzw. umsatzsteuerpflichtige Leistungen. Der Kläger legte auch gegen diese Bescheide fristgerechte Einsprüche ein.

24 Im abschließenden steuerstrafrechtlichen Bericht vom ...
25 [von einer Veröffentlichung wird aus Gründen des Steuergeheimnisses abgesehen]
26 Im Bericht wird ausgeführt, dass - auch wenn die meisten Unterlagen Zeiträume nach 2009 betreffen würden - deutlich werde, dass

beim Kläger mit einem zusätzlichen Eintrittsgeld von 20.000 € je Mitglied gerechnet worden sei. Die in den "Listen" aufgeführten
Summen der Neumitglieder wiesen überwiegend diesen Betrag auf; teilweise unterschiedlich verteilt auf mehrere Jahre. Dies erhärte
die Annahme nicht freiwilliger Spenden. Lebensnah wäre zu erwarten gewesen, dass die Mitglieder nach ihrer persönlichen
Leistungsfähigkeit gespendet hätten, nicht aber in Festbeträgen gleicher Höhe.

27 [von einer Veröffentlichung wird aus Gründen des Steuergeheimnisses abgesehen]
28 Danach sei ein Zusammenhang zwischen Neuaufnahme und Spende belegt. [...] Die Verteilung der Spenden habe der Verschleierung

der Vermutung nach AEAO Nr. 1.3.1.7 zu § 52 AO gedient, wonach eine schädliche Beitrit tsspende vorliege, wenn innerhalb von drei
Jahren nach dem Aufnahmeantrag 75 % der Mitglieder spenden würden. Diese 75 % Grenze sei nach den Buchhaltungsunterlagen
nicht zu belegen, weil Zahlungszeitpunkte über den 3-jahres-Zeitraum hinaus festgelegt worden seien.

29 [von einer Veröffentlichung wird aus Gründen des Steuergeheimnisses abgesehen]
30 In strafrechtlicher Hinsicht kam die Steuerfahndung zu dem Ergebnis, das keinem Vorstandsmitglied der Tatvorwurf konkret

nachgewiesen werden könne. Dies beziehe sich auf den Vorwurf zur Beihilfe der Einkommensteuerhinterziehung der Mitglieder sowie
auf den Vorwurf der Hinterziehung von Steuern des Klägers der Jahre 2008 und 2009. Es hätten sich nur Indizien dafür ergeben, dass
von Neumitgliedern Spenden von jeweils 20.000 € gefordert worden seien. Es habe aber kein durchsetzbarer Anspruch auf die
erwarteten Spenden bestanden. Die Staatsanwaltschaft folgte dieser Würdigung und stellte am 03. Juni 2016 die strafrechtlichen
Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein. Es bestünden aber weiterhin erhebliche Zweifel an der Gemeinnützigkeit des Klägers.

31 In steuerrechtlicher Hinsicht kam die Steuerfahndung im Bericht vom ... zu dem Ergebnis, dass die abschließende Würdigung dem
Beklagten obliege. In diese Entscheidung sei einzubeziehen, dass der Kläger Spendenbescheinigungen ausgestellt habe, obgleich
Aufnahmegebühren vorgelegen hätten. Unerheblich sei, dass der Kläger keine rechtliche Handhabe zur Einforderung der Spenden
gehabt habe. Die Zahlungen seien stets als freiwillig anzusehen, denn Eintrittsspenden seien nie mit rechtlich durchsetzbaren
Ansprüchen verbunden. Dennoch seien diese aus Sicht des Klägers Voraussetzung für die Aufnahme. Interessenten, die bereits
anfänglich nicht mit dieser Praxis einverstanden gewesen seien, seien nicht mehr kontaktiert und schließlich nicht aufgenommen
worden. Das Handeln sei bewusst verschleiert worden, um die sog. 75 %-Grenze nicht zu gefährden.

32 Im Einspruchsverfahren hat der Kläger umfangreich Stellung genommen. Die Voraussetzungen einer verlängerten Festsetzungsfrist für
2003 bis 2008 seien nicht gegeben. Die dafür erforderliche Steuerhinterziehung liege nicht vor. Die Ermittlungen hätten im Ergebnis
keine tatsächlichen, konkret belastenden Beweise erbracht (so der Bericht vom ...). Die angeführten Tatsachen seien unter
Berücksichtigung der Aussagen von insgesamt ... Zeugen und einem Beschuldigten nicht annähernd in der Lage, einen so hohen Grad
der Wahrscheinlichkeit zu begründen, dass kein vernünftiger, die Lebensverhältnisse klar überschauender Mensch noch zweifle.
Insbesondere der objektive Erklärungswert der nach den Ermit tlungen (erst) im Jahr 2009 erstellten zwei Listen gehe nicht über den
Zweck einer bloßen Dokumentation tatsächlicher Spendeneingänge hinaus.

33 [von einer Veröffentlichung wird aus Gründen des Steuergeheimnisses abgesehen]
34 Für das Jahr 2009 scheide eine Änderung zudem in materiell-rechtlicher Hinsicht aus, denn die Spenden seien allesamt freiwillig

erfolgt. Eine nach Aufnahme im Kläger erfolgte freiwillige Spende könne deshalb nicht Voraussetzung der Aufnahme sein.
35 [von einer Veröffentlichung wird aus Gründen des Steuergeheimnisses abgesehen]
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